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Aufsätze

Wie krisenfest sind betriebliche Bündnisse zur 
Beschäftigungssicherung?

Claudia Bogedan 
Wolfram Brehmer 

Hartmut Seifert

Der Arbeitsmarkt in Deutschland hat den Kriseneinbruch im Vergleich zu anderen Ländern relativ unbeschadet überstanden. Vom 
deutschen „Beschäftigungswunder“ ist die Rede. Dieses Phänomen ist nicht zuletzt auch Ergebnis von betrieblichen Bündnissen für 
Arbeit. Sie gewähren den Arbeitnehmern in schweren Zeiten Beschäftigungssicherheit und helfen den Arbeitgebern, das Arbeits- 
volumen ohne Entlassungen zu reduzieren, Kosten zu senken und Umstrukturierungen zu organisieren. Während der Laufzeit ist 
es jedoch jederzeit möglich, dass Arbeitgeber ihre Zusagen nicht mehr einhalten. In welchem Umfang verstoßen Betriebe gegen die 
Vereinbarungen und welche Faktoren beeinflussen die Wahrscheinlichkeit, dass es hierzu kommt?1

1
Problemstellung

Betriebliche Bündnisse für Arbeit (BBA) 
haben sich in den letzten Jahren eta-
bliert. Sie sollen konjunkturelle oder 
branchen- und unternehmensspezifische 
Problemlagen meistern helfen, die Wett-
bewerbsfähigkeit stärken und bedrohte 
Beschäftigungsverhältnisse sichern. Im 
Prinzip basieren sie auf einem Tausch zwi-
schen Arbeitgebern und Arbeitnehmern: 
Die Beschäftigten machen Zugeständnisse 
bei Arbeitszeit und Einkommen, während 
der Arbeitgeber im Gegenzug Beschäfti-
gungs- oder Standortsicherungsgarantien 
zusagt. Die Beschäftigten gewinnen für 
eine vereinbarte Zeit Arbeitsplatz- und 
Einkommenssicherheit, der Arbeitgeber 
reduziert Arbeitskosten und Arbeitsein-
satz. Diese Beidseitigkeit kennzeichnet – 
unabhängig davon, ob es sich um einen 
Äquivalententausch handelt – in formaler 
Hinsicht betriebliche Bündnisse zur Be-
schäftigungssicherung bzw. für Arbeit.2 

BBA stellen einen Kompromiss in einer 
für beide Betriebsparteien bedrohlichen 
Lage dar. Die beteiligten Parteien ver-
pflichten sich vertraglich, die von ihnen ge-
machten Zugeständnisse in entsprechende 
Handlungen umzusetzen. Im Unterschied 
zu sonstigen Vereinbarungen liegt deren 
Durchführung allein in den Händen des 
Arbeitgebers, dem die Leitung des Betriebs 

obliegt. Hinzu kommt, dass die vereinbar-
ten Zusagen nicht zeitgleich Zug um Zug, 
sondern asynchron erfüllt werden. Wäh-
rend die Zusagen der Beschäftigtenseite in 
der Regel unmittelbar realisiert werden, 
weisen die des Arbeitgebers in die Zukunft 
und stehen deshalb unter größeren Un-
sicherheiten. Ob ein Arbeitgeber die Zu-
sage, für einen definierten Zeitraum auf 
betriebsbedingte Kündigungen zu ver-
zichten oder die Beschäftigung auf dem 
gegebenen Niveau zu stabilisieren, auch 
tatsächlich einhält, bleibt bis zum Ablauf 
der vereinbarten Vertragsdauer ungewiss. 
Deshalb stellt sich die Frage, ob die ver-
einbarten Zusagen überhaupt eingehalten 
werden und unter welchen Bedingungen 
von Arbeitgebern gemachte Zusagen zur 
Beschäftigungssicherung nicht oder nur 
teilweise erfüllt werden. Dieser Frage nach 
der Stabilität von Zusagen zur Beschäfti-
gungssicherung geht dieser Beitrag nach.

Die Fragestellung erscheint deshalb 
besonders relevant, weil die Rezession 
2008/09 den vorangegangenen Konjunk-
turaufschwung ziemlich abrupt beendete 
und rückläufige Aufträge und Umsätze 
viele Betriebe mit bislang unbekannter 
Schärfe überrascht hatten. Das Bruttoin-
landsprodukt ging in nur kurzer Zeit um 
insgesamt 6,2 % zurück (Herzog-Stein/
Seifert 2010). Die Betriebe mussten kurz-
fristig reagieren. Nicht absehbar war, wie 
tief und lang die Krise sein würde. An-
gesichts dieser Unsicherheiten war nicht 
auszuschließen, dass bestehende Verein-
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barungen über Beschäftigungssicherung 
unter Druck geraten und infrage gestellt 
würden. Die Konjunkturprognosen ließen 
nicht erkennen, dass die Nachfrage nach 
Gütern und Dienstleistungen nach dem 
scharfen Konjunktureinbruch rasch wie-
der anziehen würde. Der Abschluss von 
neuen Beschäftigungsvereinbarungen im 
Verlauf der Krise erfolgte also – insbeson-

1	 Wir danken Alexander Herzog-Stein sowie dem 
Koordinator des Schwerpunktheftes für die kri-
tische Begutachtung und hilfreiche Überarbei-
tungshinweise. Zudem danken wir Martin Beh-
rens, Reinhard Bispinck und Manuela Maschke 
für ihre fachkundige Beratung über betriebliche 
Bündnisse für Arbeit und Kollektivverhandlungen.

2	 Beide in der Literatur üblichen Begriffe werden 
nachfolgend synonym verwendet.
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dere auch für die Beschäftigten – unter 
erhöhter Unsicherheit. Unsicher war aber 
auch, ob die bereits vor Beginn der Krise 
vereinbarten BBA angesichts der veränder-
ten Wirtschaftslage unverändert fortbeste-
hen würden. 

Wenig ist bislang über die Einhaltung 
von Bündniszusagen bekannt (Massa-
Wirth 2007) und noch weniger über 
betriebliche Bündnisse in der Weltwirt-
schaftskrise. Die vorliegenden Analysen 
beziehen sich überwiegend auf BBA wäh-
rend der Rezession 2001 – 2005 (SVR 2007). 
Insofern betreten wir wissenschaftliches 
Neuland. Dieser Beitrag untersucht auf 
Basis der WSI-Betriebsrätebefragungen 
der Jahre 2009 und 2010, welche Fakto-
ren das Risiko beeinflussen, dass Betriebe 
ihre Zusagen zur Beschäftigungssicherung 
nicht einhalten. Unter welchen Bedingun-
gen brechen die Arbeitgeber ihre Zusage? 

Ausgehend von einem kurzen Über-
blick zum Forschungsstand bilden wir 
unsere Hypothesen darüber, welche Fakto-
ren die Brechungswahrscheinlichkeit von 
Beschäftigungssicherungsvereinbarungen 
bedingen (Abschnitt 2). In Abschnitt 3 fol-
gen Informationen über die Datenquelle 
sowie zum methodischen Vorgehen, be-
vor erste Befunde über BBA während der 
jüngsten Wirtschaftskrise dargestellt wer-
den (Abschnitt 4). Zwei Regressionsanaly-
sen zum Hypothesentest bilden den Kern 
von Abschnitt 5. Ein kurzes Fazit rundet 
den Beitrag ab (Abschnitt 6).

2
Forschungsstand und 
Hypothesen

Betriebliche Bündnisse, die darauf zielen, 
als Gegenleistung für Konzessionen der 
Beschäftigten bei Lohn oder Arbeitszeit 
Beschäftigung zu sichern, Standortverlage-
rungen, Auslagerungen oder Kündigungen 
zu verhindern und die Wettbewerbsfähig-
keit zu steigern, haben sich mittlerweile im 
System der industriellen Beziehungen eta-
bliert. Sie basieren häufig auf tarifvertrag-
lichen Öffnungs- und Differenzierungs-
klauseln und bieten den betrieblichen 
Akteuren neue Möglichkeiten, die kosten- 
und beschäftigungsrelevanten Parameter 
Einkommen und Arbeitszeit dezentral im 
Rahmen tariflicher Rahmenvorgaben zu 
variieren. Ihre Rückwirkungen auf das Ta-
rifvertragssystem und die Beziehung zwi-

schen Arbeitgebern und Arbeitnehmern 
sind Gegenstand zahlreicher Untersuchun-
gen (Büttner/Kirsch 2005; Hassel/Rehder 
2001; Kaden 2003). 

2.1 Betriebliche Arbeits­
beziehungen und BBA

Der Abschluss von betrieblichen Bünd-
nissen setzt voraus, dass Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer einen Teil ihrer antago-
nistischen Interessen aufgeben und sich 
„zusammenraufen“. Hassel und Rehder 
(2001) zeigen, dass gerade für größere 
Betriebe friedliche Arbeitsbeziehungen 
einen Effizienz steigernden Effekt in der 
Arbeitsorganisation entfalten. Allerdings 
ist diese Form des Co-Managements von 
Betriebsräten nicht folgenlos für die Be-
ziehung zwischen Beschäftigten und ih-
rer Interessenvertretung (Rehder 2006). 
Demnach entstehen insbesondere in Be-
trieben mit langjähriger Bündnispraxis 
Abnutzungserscheinungen und Reprä-
sentationsdefizite gegenüber den Be-
schäftigten.

In einer jüngeren Studie untersuchten 
Nienhüser und Hoßfeld (2010a, 2010b), 
wie sich das Verhältnis zwischen Manage-
ment und Betriebsrat auf BBA auswirkt. 
Sie kommen zu dem Schluss: Je vertrauter 
die Beziehung zwischen Betriebsrat und 
Management, desto eher sind betriebliche 
Interessenvertretungen geneigt, Abspra-
chen mit dem Management zu treffen. Zur 
Erfassung des Vertrauens zwischen den Be-
triebsparteien messen die Autoren unter 
anderem die Zustimmung zu der Aussa-
ge: „Das Management/der Betriebsrat hält 
sich an Vereinbarungen“. Verlässlichkeit 
kann demnach als wichtige Bedingung 
für das Verhältnis der Betriebsparteien 
gesehen werden. Wie bei den meisten so-
zialen Interaktionen ist davon auszuge-
hen, dass Verlässlichkeit und Vertrauen 
sich wechselseitig verstärken. Für unsere 
Fragestellung erwarten wir folglich einen 
signifikanten Einfluss vertrauensvoller 
Beziehungen der Betriebsparteien auf die 
Wahrscheinlichkeit, dass der Arbeitgeber 
seine Zusagen einhält. Hypothese 1 lautet: 
Je konfliktärmer die Beziehung zwischen 
Management und Betriebsrat, desto stabi-
ler sind Absprachen zwischen ihnen. Wird 
die Mitwirkung des Betriebsrats durch den 
Arbeitgeber nie behindert, sinkt die Wahr-
scheinlichkeit, dass der Arbeitgeber seine 
Zusagen nicht einhält.

2.2 Inhalte betrieblicher  
Bündnisse und ihre Bedeutung 

Ein anderer Zweig der Literatur befasst sich 
mit der Verbreitung betrieblicher Bündnis-
se und ihrer Inhalte (Seifert 2002; Seifert/
Massa-Wirth 2004) sowie ihren Wirkun-
gen auf das Tarifvertragssystem. Eine um-
fassende Studie von Rehder (2003) zeigt 
dabei, dass die neuen Bündnisse das Flä-
chentarifvertragssystem zwar konvertiert, 
aber nicht ausgehöhlt haben. Massa-Wirth 
(2007) sieht im Gegensatz zu Rehder je nach 
den vereinbarten inhaltlichen Schwer-
punkten systemgefährdende Risiken für 
das Tarifvertragssystem. Während Verein-
barungen über flexible Arbeitszeiten, die 
Modernisierung der Arbeitsorganisation 
oder die Qualifizierung der Beschäftigten, 
die primär der Produktivitätssteigerung 
dienen, die lohnpolitische Kartellfunkti-
on des Flächentarifes nicht infrage stel-
len, befürchtet er, dass Konzessionen beim 
Einkommen einen Paradigmenwechsel 
von einer wettbewerbsbegrenzenden hin 
zu einer wettbewerbsorientierten Tarif-
politik fördern könnten. Insofern kommt 
den vereinbarten Regelungsinhalten eine 
zentrale Bedeutung für die Systemwir-
kungen zu. Außerdem findet der Autor 
einen Zusammenhang zwischen unter-
schiedlichen Inhalten von Arbeitgeberzu-
sagen und der Häufigkeit, dass diese nicht 
eingehalten werden. Das führt er zurück 
auf unterschiedliche Sanktionspotenziale 
bei Nicht-Einhaltung bei den jeweiligen 
Zusagen. So verfügen Arbeitnehmer nur 
im Fall des Ausschlusses betriebsbeding-
ter Kündigungen über die Möglichkeit, 
die Einhaltung vor dem Arbeitsgericht 
einzuklagen. Insgesamt wurde in der von 
Massa-Wirth untersuchten Stichprobe in 
9 % der Bündnisbetriebe von einer oder 
mehreren Zusagen arbeitgeberseitig abge-
wichen (Massa-Wirth 2007, S. 117). Diese 
Angaben sind allerdings mit den unsrigen 
nur schwer vergleichbar, da die BBA jeweils 
anders operationalisiert wurden. 

Wir analysieren auch, ob die unter-
schiedlichen Arbeitnehmerzugeständ-
nisse – von Einschnitten beim Entgelt 
bis hin zur Kurzarbeit – einen Effekt auf 
die Einhaltung von Zusagen haben. Ein 
eindeutiger Wirkungszusammenhang ist 
allerdings aus der Literatur nur schwer ab-
leitbar. Einerseits ist davon auszugehen, 
dass schmerzhafte Zugeständnisse der 
Beschäftigten wie z.B. Lohneinbußen nur 
dann Teil des Bündnisses werden, wenn 

https://doi.org/10.5771/0342-300X-2011-2-51 - Generiert durch IP 216.73.216.57, am 07.03.2026, 19:38:41. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0342-300X-2011-2-51


53WSI Mitteilungen 2/2011

andere Möglichkeiten bereits ausgeschöpft 
wurden und die schwierige wirtschaftliche 
Lage des Betriebes einen solchen Schritt für 
die Beschäftigten erforderlich macht. An-
dererseits könnten besonders schmerzhafte 
Einschnitte das Verhandlungsergebnis ei-
ner ausgeprägt asymmetrischen Beziehung 
zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat sein, 
in der der Betriebsrat übervorteilt wurde. 
Stehen Zugeständnisse der Beschäftigten 
und Zusagen der Arbeitgeber nämlich in 
einem ungleichen Verhältnis zueinander, 
so dürfte sich dies nachteilig auf die be-
trieblichen Beziehungen auswirken, nicht 
nur zwischen Betriebsrat und Betriebslei-
tung, sondern auch zwischen Betriebsrat 
und Beschäftigten. Deshalb (vgl. Hypo-
these 1) dürfte die Instabilität der Verein-
barungen zunehmen, je ungleicher die 
Inhalte ausbalanciert sind (Hypothese 2). 

Sämtliche Arbeitgeberzusagen, vom 
Ausschluss betriebsbedingter Kündigun-
gen bis zur Übernahme von Auszubil-
denden, zielen auf mittelbare oder direkte 
Beschäftigungseffekte. Wir untersuchen 
den Einfluss der unterschiedlichen Arbeit-
geberzusagen auf die Stabilität derselben. 
Dabei vermuten wir in Anlehnung an Mas-
sa-Wirth, dass je größer die Kontroll- und 
Sanktionsmöglichkeiten der Arbeitneh-
merseite sind, wie beispielsweise im Falle 
der Nicht-Einhaltung des Ausschlusses be-
triebsbedingter Kündigungen, desto gerin-
ger wird die Wahrscheinlichkeit, dass Ver-
sprechen gebrochen werden (Hypothese 3). 

Allerdings zeigen Studien, die den be-
schäftigungspolitischen Erfolg der Bünd-
nisse messen, dass Bündnisbetriebe eher 
als solche ohne einen Beschäftigungsabbau 
vollzogen haben (Hübler 2005; Bellmann 
et al. 2008). Denn auch die Zusage eines 
Ausschlusses betriebsbedingter Kün-
digungen bedeutet nicht zwangsläufig, 
dass es zu keinerlei Veränderungen im 
Personalbestand kommt. Leider liefern 
die Befunde der beiden Studien keiner-
lei Hinweise auf unsere Forschungsfrage 
nach dem Bruch von Arbeitgeberzusagen. 
Die Arbeitgeber können alle gemachten 
Versprechen erfüllen und dennoch in der 
Gesamtbilanz Beschäftigung abbauen, z.B. 
durch Ausnutzen von Fluktuation.

2.3 Ausgangslage und Kontext­
bedingungen

In der Literatur werden unterschiedliche 
Anlässe oder Motive für Bündnisse un-
terschieden. Primär richten sich die Bünd-

nisse entweder auf eine Verbesserung der 
Stellung gegenüber Wettbewerbern oder 
sind Reaktion auf wirtschaftlich schwie-
rige Zeiten. Es lassen sich folglich Krisen-
bündnisse, „in denen die Arbeitsplätze 
durch einen negativen Technologie- oder 
Nachfrageschock dauerhaft unter Anpas-
sungsdruck geraten“ (Berthold et al. 2003, 
S. 177) von Innovations- oder Wettbe-
werbsbündnissen unterscheiden, bei denen 
es den Unternehmen primär darum geht, 
sich an Marktveränderungen anzupassen, 
sei es aufgrund einer gestiegenen Interna-
tionalisierung, neuer Kundenbedürfnisse 
oder eines Technologiewandels. Die Si-
tuation, in der sich der Betrieb befindet, 
hat – so vermuten wir – auch Einfluss auf 
die Stabilität der Bündnisse. Wir unter-
scheiden in Anlehnung an Berthold et al. 
(2003) Betriebe, die zum Befragungszeit-
punkt von der Wirtschaftskrise oder ei-
ner Unternehmenskrise betroffen waren, 
von denen, deren Bündnis entweder aus 
einer früheren Krise fortbesteht oder als 
Innovations- oder Wettbewerbsbündnis 
bezeichnet werden könnte. 

Insbesondere die schwere Rezession 
dürfte, wie in der Einleitung dargelegt, als 
externer Schock auf Betriebe und bereits 
bestehende Bündnisse gewirkt haben. Hy-
pothese 4 lautet, dass in krisenbetroffenen 
Betrieben Zusagen eher nicht eingehal-
ten werden. Haben die Betriebsparteien 
allerdings die Vereinbarungen anlässlich 
der Krise verändert oder überhaupt erst 
abgeschlossen, so sinkt das Brechungsri-
siko, da diese Bündnisse bereits die verän-
derten Rahmenbedingungen reflektieren 
(Hypothese 5). Beinhaltet die Vereinba-
rung darüber hinaus von vornherein eine 
Notfallklausel, d.h. einen Vorbehalt, der 
ein Abweichen von der Vereinbarung in 
Notsituationen erlaubt, steigt die Wahr-
scheinlichkeit, dass die Zusagen des Ar-
beitgebers nicht eingehalten werden, da 
die Notfallklausel geradezu dazu einlädt 
(Hypothese 6).

Aus früheren Untersuchungen ist zu-
dem bekannt, dass die Existenz eines BBA 
Flexibilität unterhalb des Flächentarif-
vertrages gewährt und den Arbeitgebern 
Instrumente interner Flexibilität eröffnet 
(Bellmann et al. 2008). Handelt es sich bei 
den BBA um Tarifabweichungen, die die 
Tarifnormen unterschreiten, werden diese 
entweder als betriebsbezogene Ergänzungs
tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen 
überwiegend mit Zustimmungspflicht der 
Tarifparteien geregelt (Haipeter 2009). 

Somit sind die Gewerkschaften direkt in-
volviert. Im Unterschied zum Betriebsrat 
nehmen Gewerkschaften eher eine über-
betriebliche Perspektive ein und verfügen 
über mehr Verhandlungsmacht.3 Somit 
gehen wir in Hypothese 7 davon aus, dass 
das gewerkschaftliche Zustimmungserfor-
dernis die Durchsetzung der Interessen der 
Arbeitgeber erschwert und diese folglich 
eher dazu tendieren, die Vereinbarungen 
zu verletzen.

Neben der Ausgangssituation des 
Bündnisses und dessen Rückbindung an 
das Tarifvertragssystem bildet die Form, 
in der das Bündnis beschlossen wird, eine 
wichtige Kontextbedingung, die Einfluss 
auf die Stabilität und Verlässlichkeit der 
Arbeitgeberzusagen haben dürfte. Grund-
sätzlich ist es den Betriebsparteien nämlich 
überlassen, in welcher Form sie Bündnisse 
abschließen. Neben schriftlichen Betriebs-
vereinbarungen kommen auch schriftliche 
oder mündliche Regelungsabreden infrage. 
Mündliche Absprachen bieten sich insbe-
sondere dann an, wenn die Betriebspartei-
en auf eine kurzfristig eingetretene Situa-
tion schnell reagieren müssen. Allerdings 
unterscheidet sich die Schriftform inso-
fern von der mündlichen, als Tarifverträge 
und Betriebsvereinbarungen unmittelbar 
Wirkung entfalten. Konkret bedeutet 
dies, dass sowohl die Regelungen des Ta-
rifvertrags als auch der Betriebsvereinba-
rungen direkt die geltenden Regeln der 
individuellen Beschäftigungsverhältnisse 
verändern. Für die Arbeitgeber ergibt sich 
hieraus ein Rationalisierungsgewinn, da 
nicht mit allen Beschäftigten separat eine 
individuelle Vereinbarung geschlossen 
bzw. der Arbeitsvertrag geändert werden 
muss. Deshalb gehen wir davon aus, dass 
die Form der Vereinbarungen nicht nur 
von den Inhalten abhängt, sondern auch 
einen Einfluss auf die Stabilität der Ver-
einbarungen ausübt. Die Schriftform dürf-
te eine höhere Verbindlichkeit erzeugen 
(Hypothese 8), denn einerseits handelt es 
sich bei erfolgreichen Pakten um komplexe 
Regelungspakete (Seifert 2002), bei denen 
sich allein aus Praktikabilitätserwägun-
gen die Schriftform empfiehlt. Anderer-
seits kann eine schriftliche Vereinbarung 
auch leichter von der Arbeitnehmerver-
tretung eingefordert werden. Zudem sind 

3	 Diese ergibt sich aus der Tatsache, dass Gewerk-
schaften im Gegensatz zum Betriebsrat nicht dem 
Interesse des Betriebes verpflichtet sind und über 
andere Mobilisierungsmöglichkeiten verfügen. 
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Betriebsvereinbarungen und Tarifverträge 
transparenter, da sie für alle Beschäftigten 
einsehbar sein müssen. Die Transparenz 
vorhandener Rechte unterstützt die Mo-
bilisierung der Rechtsansprüche durch 
die Arbeitnehmer (Kocher 2009); nur wer 
sein Recht kennt, kann es auch einfordern. 
Allerdings gehen wir bei Tarifverträgen 
davon aus, dass diese seltener eingehal-
ten werden (Hypothese 9). Denn tarifliche 
Regelungen bedürfen, auch wenn es sich 
um Firmentarife auf Unternehmensebe-
ne handelt, immer einer betrieblichen 
Umsetzung. Dabei unterliegen sie per se 
einer Interpretation der Betriebsparteien, 
zumal die zu einem Unternehmen gehö-
renden Betriebe unterschiedliche Pro
blemkonstellationen aufweisen können. 
Außerdem ist die Distanz zu Regelungen 
höher, wenn sie von Dritten abgeschlossen 
wurden (Rottleuthner 1987). Auch können 
Gewerkschaften aus der Distanz schwerer 
kontrollieren, ob die Vereinbarungen auch 
eingehalten wurden.

Um weitere relevante Faktoren für 
eingehaltene betriebliche Bündnisse zu 
erfassen, ergänzen wir einige Kontroll-
variablen, um strukturelle und sonstige 
erklärende Faktoren zu berücksichti-
gen. Dazu gehören die Tarifbindung, 
die Lage (Ost- vs. Westdeutschland), die 
Exportabhängigkeit sowie Betriebsgrö-
ße und Branche. Beispielsweise zeigen 
Nienhüser und Hoßfeld (2010b), dass für 
Betriebsräte im industriellen Sektor eine 
statistisch signifikant höhere Neigung 
zur Verlagerung von Verhandlungen auf 
die Betriebsebene besteht. Dies sind zu-
gleich jene Sektoren, die von der Krise am 
stärksten betroffen waren (Bogedan et al. 
2009). Mit wachsender Größe des Betriebs 
verändern sich die Arbeitsbeziehungen. 
In aller Regel steigt angesichts größerer 
Ressourcenausstattung die Professio-
nalität im Personalmanagement und in 
der betrieblichen Interessenvertretung. 
Darüber hinaus sind Skaleneffekte und 
damit Rationalisierungsgewinne für die 
Arbeitgeber über betriebliche Bündnis-
se in großen Betrieben höher (vgl. zum 
Zusammenhang von Betriebsgröße und 
Effizienzgewinnen Hassel/Rehder (2001)). 
Auch tendieren große Betriebe zu betrieb-
lichen Lösungen, die es ihnen erlauben, 
flexibel auf exogene Schocks zu reagieren 
(Bellmann et al. 2008). 

Wie wir bei der Überprüfung dieser 
Hypothesen vorgegangen sind, erläutert 
der folgende Abschnitt.

3
Methode und Vorgehen

Zwischen Juli und September 2009 führte 
das WSI eine telefonische Befragung von Be-
triebsräten durch, um betriebliche Aktivitä-
ten zur Beschäftigungssicherung während 
der Wirtschaftskrise zu erforschen (Boge-
dan et al. 2009). Diese Befragung war die 
dritte Welle eines 2007 gestarteten Panels. 
Zu Panelbeginn wurden die Betriebe durch 
eine disproportional geschichtete Zufalls-
ziehung aus der Betriebsdatei der Bundes-
agentur für Arbeit gewählt. Alle in diesem 
Beitrag gemachten Angaben sind daher 
gewichtet,4 um die Disproportionalität der 
Stichprobe sowie die Panelmortalität durch 
die vorangegangen Wellen auszugleichen. 
Die Stichprobe erlaubt repräsentative Aussa-
gen für privatwirtschaftliche Betriebe ab 20 
Beschäftigten und mit einem Betriebsrat.5

Mit einer Ausnahme stammen alle in 
diesem Artikel verwendeten Angaben aus 
der Betriebsrätebefragung des Jahres 2009. 
Lediglich die Information, ob innerhalb 
eines BBA alle Arbeitgeberzusagen einge-
halten wurden oder nicht, stammt nicht 
nur aus der 2009er Erhebung, sondern auch 
aus der Folgebefragung im Frühjahr 2010. 
Dieses Vorgehen erscheint uns sinnvoll, 
da besonders bei den anlässlich der Wirt-
schaftskrise veränderten oder neu abge-
schlossenen Bündnissen ein gewisser zeit-
licher Abstand sinnvoll ist, bevor geprüft 
wird, ob ein Bündnis erfüllt wurde oder 
nicht. Daher treffen wir nur Aussagen auf 
Basis der Betriebe, die sowohl im Jahr 2009 
als auch im Jahr 2010 an der WSI-Betriebs-
rätebefragung teilnahmen (n = 1.738).

In einem ersten Schritt beschreiben 
wir für diese Untersuchungspopulation, 
welche Betriebe in welchem Umfang BBA 
während der Wirtschaftskrise nutzten 
(Abschnitt 4.1). In einem zweiten Schritt 
grenzen wir unsere Untersuchungspo-
pulation auf die Bündnisbetriebe ein 
(n = 1.076), um sie untereinander zu ver-
gleichen und deren Inhalte zu ermitteln 
(Abschnitt 4.2 und 4.3).

Nach dem deskriptiven Teil stellen wir 
zwei logistische Regressionsmodelle vor 
(Abschnitt 5). Diese gehen der Frage nach, 
welche Faktoren in welchem Maße die 
Wahrscheinlichkeit des arbeitgeberseitigen 
Bruchs von betrieblichen Beschäftigungs-
bündnissen bedingen. Das erste Regressi-
onsmodell umfasst alle Bündnisbetriebe,6 

das zweite Regressionsmodell lediglich 
Betriebe mit schriftlichen Vereinbarun-
gen, welche von der Wirtschaftskrise oder 
einer sonstigen Betriebskrise betroffen sind 
(n = 291). Diesen Zuschnitt wählen wir, da 
wir aufgrund der Schriftform von anderen 
Wirkungszusammenhängen als bei münd-
lichen Vereinbarungen ausgehen (vgl. Ab-
schnitt 2). Außerdem analysieren wir die 
Eigenschaften der schriftlichen Vereinba-
rungen selbst. In Anlehnung an Berthold 
et al. (2003) fassen wir zudem alle Krisen-
betriebe in einer Kategorie zusammen und 
schließen damit Wettbewerbsbündnisse 
aus der Analyse aus. Letztere werden auf-
grund anderer Motive geschlossen, was sich 
in unterschiedlichen inhaltlichen Verein-
barungen zwischen Belegschaft und Ge-
schäftsführung niederschlägt.

Die in Abschnitt 2 formulierten Hy-
pothesen für die Regressionsmodelle ha-
ben wir wie folgt operationalisiert: Die 
Betriebsräte wurden in den Befragungen 
der Jahre 2009 und 2010 gefragt, ob ihr 
„Betrieb alle beschäftigungsrelevanten Zu-
sagen eingehalten hat“. Die Information 
bildet die dichotome abhängige Variable. 
Wurde von einer Nichteinhaltung entwe-
der 2009 oder 2010 berichtet, gehen wir 
von einem bis zum Befragungszeitpunkt 
verletzten Bündnis aus. Das ist in rund 
29 % der Bündnisbetriebe der Fall.

Sämtliche erklärenden Variablen stam-
men aus der 2009er Befragung: Die Beschäf-
tigtenzahl wird inklusive Leiharbeitnehmer 
numerisch in das Modell eingeführt. Alle 
anderen unabhängigen Variablen sind 
dagegen dummykodiert. Die Angabe zur 
Tarifgebundenheit fasst Firmen- und Flä-
chentarife zusammen und stellt sie den 
nicht tarifgebunden Betrieben gegenüber. 
Die Lage des Betriebs ist differenziert nach 
Ost- und Westdeutschland, die Branchen 
sind in sechs Gruppen zusammengefasst. 
Die Exportabhängigkeit wurde mit vier Aus-
prägungen erhoben, von denen jeweils zwei 
zusammengefasst wurden: „keine Exporte“ 
und „leichte Exportabhängigkeit“ gegenüber 
„mittel“ und „stark exportabhängig“. Die 
betriebliche Krisenbetroffenheit wurde mit 

4	 Horvitz-Thompson-Quotientenschätzer. Nicht 
gewichtet sind Fallzahlen und Regressionsschät-
zungen.

5	 Für weitere Informationen siehe Schäfer (2008).
6	 Die Fallzahl sinkt gegenüber allen Bündnisbetrie-

ben (1.076) im deskriptiven Teil auf 1.016 Betrie-
be, da Betriebe mit fehlenden Angaben bei einer 
beliebigen Frage aus der Regression ausgeschlos-
sen wurden.
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zwei direkten Einschätzungsfragen erhoben: 
„Ist Ihr Betrieb seit Anfang Juli 2008 von der 
Weltwirtschaftskrise betroffen?“ und „Lei-
det Ihr Betrieb seit Anfang Juli 2008 unter 
Krisenlagen, die unabhängig von der allge-
meinen Wirtschaftskrise entstanden sind?“ 
Aus der Kombination dieser beiden Fragen 
ergeben sich vier Fälle, die dummykodiert 
in die Regressionen aufgenommen werden. 
Die Schriftform der Vereinbarung wurde 
differenziert nach Betriebsvereinbarung, ta-
riflicher Regelung und sonstiger Regelungs-
abrede erhoben. Mündliche Vereinbarungen 
liegen dann vor, wenn keine schriftlichen 
Vereinbarungen angegeben wurden, aber 
sowohl Arbeitgeberzusagen zur Beschäf-
tigungssicherung als im Gegenzug auch 
Arbeitnehmerzugeständnisse beobachtet 
werden. Die Beziehung zwischen Arbeit-
geber und Betriebsrat wird durch die Ein-
schätzungsfrage abgebildet, wie häufig es zu 
Behinderungen der betriebsrätlichen Mit-
wirkung durch den Arbeitgeber kommt. Die 
inhaltlichen Beschäftigungssicherungszu-
sagen des Arbeitgebers wurden durch zehn 
Einzelfragen erhoben und werden inhaltlich 
zusammengefasst über sechs dummycodier-
te Variablen aufgenommen. Gleiches gilt für 
die Arbeitnehmerzugeständnisse. Bei diesen 
sowie den Arbeitgeberzusagen handelt es 
sich um Mehrfachnennungen. Ob ein Zu-
stimmungserfordernis der Gewerkschaften 
nötig war, wurde direkt erfragt, ebenso das 
Vorhandensein und die Nutzung einer Not-
fallklausel. Für die Symmetrie des Tauschs 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
verwenden wir zwei dummycodierte Ein-
stellungsfragen an den Betriebsrat. Zu be-
werten waren die Aussagen: „Arbeitgeber 
und Belegschaft mussten jeweils einen „fai-
ren“ Preis für die Vereinbarung zahlen“ und 
„Diese Vereinbarung ist von der Belegschaft 
zu teuer erkauft worden“.

4
Verbreitung und Inhalte 
der Bündnisse

4.1 Verbreitung 

Management und Betriebsrat haben in 
58,5 % aller befragten Betriebe ein Bündnis 
zur Beschäftigungssicherung vereinbart. 
Der hohe Anteil erklärt sich durch die Si-
tuation der Weltwirtschaftskrise. Das zeigt 
sich deutlich bei der Betrachtung nach Kri-
senbetroffenheit: Von der Wirtschaftskrise 
betroffene Betriebe sind zu 70 % Bündnis-
betriebe, ohne lediglich zu 46 %. Zudem 
geht der hohe Anteil auf die hier verwendete 
Definition zurück. Denn wir erfassen nicht 
nur Betriebsvereinbarungen oder schrift-
liche Regelungsabreden, sondern auch 
informelle Absprachen mit mündlichen 
Arbeitgeberzusagen. Der Verzicht auf die 
Schriftform dürfte mitunter damit zu tun 
haben, dass die für viele Betriebe plötzlich 
hereingebrochene Wirtschaftskrise kurz-
fristige Reaktionen erzwang.

Der Anteil der Bündnisbetriebe steigt 
mit der Betriebsgröße; er streut zudem 
stark zwischen den Wirtschaftsbereichen. 
Die Anteilswerte bewegen sich zwischen 
30 % im Bereich Kredit und Versicherun-
gen und 78 % im Investitions- und Ge-
brauchsgütergewerbe. Hierin spiegelt sich 
mitunter die ungleiche Betroffenheit der 
Branchen von der Wirtschaftskrise. 

Betrachtet man ausschließlich Bündnis-
betriebe, dann sehen sich knapp die Hälfte 
von der Weltwirtschaftskrise betroffen, 9 % 
von einer sonstigen betrieblichen Krisenlage 
und 14 % nennen beide Antwortkategorien 
und 28 % verneinen eine Krisenbetroffen-
heit. Diese BBA stammen entweder aus frü-

heren krisenhaften Situationen oder sind als 
Innovations- oder Wettbewerbsbündnisse 
einzustufen (Berthold et al. 2003).

Mündliche Vereinbarungen überwie-
gen mit einem Anteil von 69 %, die restli-
chen Betriebe verteilen sich auf verschiede-
ne Formen schriftlicher Vereinbarungen. 
Größere Betriebe tendieren eher zu schrift-
lichen Vereinbarungen, ebenso tarifgebun-
dene Betriebe. Diese zwei Merkmale sind 
zwar untereinander korreliert, da große Be-
triebe häufiger einer Tarifbindung unterlie-
gen. Doch auch bei gegenseitiger Kontrolle 
bleibt ein autarker Befund bezüglich der 
Verteilung mündlich/schriftlich bestehen.

Die schriftlichen Vereinbarungen las-
sen sich differenzieren zwischen Betriebs-
vereinbarungen (23 %), tariflichen Rege-
lungen (13 %) und sonstigen schriftlichen 
Regelungsabreden (4 %), wobei ein Betrieb 
parallel auch über mehrere schriftliche 
Vereinbarungen verfügen kann. Unter 
allen Betrieben mit schriftlichen Verein-
barungen änderten rund 45 % ihre Ver-
einbarungen in Reaktion auf die Krise oder 
schlossen neue ab.

4.2 Inhalte

Betrachtet man in den beidseitigen Verein-
barungen zunächst die von den Beschäftig-
ten gemachten Zugeständnisse, dann do-
minieren (in 77,5 % der Bündnisbetriebe) 
Regelungen, die sich auf die Gestaltung der 
Arbeitszeit beziehen (Zapf/Brehmer 2010). 
Personelle oder organisatorische Maßnah-
men (z.B. Ver- und Umsetzungen) folgen 
mit deutlichem Abstand (47 %). Monetäre 
Konzessionen (Abstriche beim Entgelt und 
Einschnitte bei den betrieblichen Sozial-
leistungen) sind Regelungsgegenstand in 
einem knappen Viertel (24 %) aller Bünd-
nisse (Tabelle 1).

Tabelle 1: Umgesetzte oder geplante Maßnahmen zur Beschäftigungssicherung bei Konzessionen  
der Beschäftigten – in % –

Betriebe mit Bündnissen für Arbeit 

(n = 1076)

davon nur mündliche 
Arbeitgeberzusage

(n = 662)

davon schriftliche  
Arbeitgeberzusage und 

krisenbetroffen 
 (n = 414) 

von diesen 414  
verändert oder neu 

geschlossen in Krise 
(n = 149)

Abstriche beim Entgelt 23,9 20,3 31,8 41,9
Kurzarbeit 37,4 34,9 42,9 55,5
Abbau Arbeitszeitkonten / Aufbau Zeitschulden 53,7 53,1 54,9 53,4
Veränderung sonstige Arbeitszeit 16,3 14,8 19,7 22,2
Regelungen zur Urlaubsnahme 24,3 21,1 31,2 42,8
Personelle und organisatorische Maßnahmen 47,0 44,4 52,6 58,6
Einschnitte bei betrieblichen Sozialleistungen 11,8 11,5 12,3 14,9
Mehrfachnennung war möglich, Ergebnisse gewichtet.

Quelle: WSI-Betriebsrätebefragung 2009. 
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Vergleicht man die nur mündlichen 
mit den schriftlichen Vereinbarungen, 
so fällt auf, dass in der zweiten Gruppe 
durchschnittlich relativ mehr Maßnah-
men verabredet wurden. Dieser Befund 
ist jedoch über die Krisenbetroffenheit zu 
relativieren. Noch höher liegt die durch-
schnittliche Zahl vereinbarter Maßnah-
men unter den Betrieben, welche ihr BBA 
anlässlich der Wirtschaftskrise neu ab-
schlossen oder anpassten. Die Schriftform 
überwiegt auch bei Vereinbarungen über 
Abstriche beim Entgelt oder zur Urlaubs-
nahme im Unterschied zu Maßnahmen 
wie der Nutzung von Arbeitszeitkonten. 
Das kann angesichts der unmittelbaren 
Drittwirkung von Betriebsvereinbarungen 
nicht verwundern, da sie sonst mit jedem 
betroffenen Arbeitnehmer individuell 
vertraglich fixiert werden müsste. Hinzu 
kommt, dass zwar die Einführung eini-
ger Maßnahmen (wie Arbeitszeitkonten) 
in aller Regel der Schriftform bedarf, ihre 
Nutzung in der Krisensituation jedoch 
keine erneute schriftliche Vereinbarung 
voraussetzt.

Die meisten Betriebe (rund 60 %) ver-
einbaren komplexe Maßnahmenpakete 
und nicht nur einzelne Anpassungsins
trumente. Im Durchschnitt enthalten die 
Vereinbarungen etwas über zwei Einzel-
maßnahmen. Mit der Größe der Betriebe 
steigt der Umfang der Maßnahmenbündel.

Ein ähnlich komplexes Bild zeigt sich 
bei den Arbeitgeberzusagen zur Beschäf-
tigungssicherung. Die meisten Vereinba-
rungen enthalten mehrere (im Mittel vier 
bis fünf) beschäftigungsrelevante Zusagen. 
Am häufigsten, in 69 % der Fälle, wurde 
der Erhalt des Standorts versprochen, 
gefolgt von der beschäftigungspolitisch 

bedeutsameren Zusage, die gegenwärtige 
Belegschaftsstärke zu erhalten (60 %). Gut 
44 % der Betriebsräte geben an, dass ihr 
Arbeitgeber betriebsbedingte Kündigun-
gen im Gegenzug zu den arbeitnehmersei-
tigen Zugeständnissen ausgeschlossen hat. 
Auf Rang sechs folgt mit 39 % die Über-
nahme von Auszubildenden (Tabelle 2).7

Wie bei den Konzessionen der Beschäf-
tigten scheint auch bei den Arbeitgeberzu-
sagen die Form der Vereinbarungen einen 
Einfluss auf die Inhalte zu haben. Die An-
zahl der verschiedenen Zusagen nimmt im 
Schnitt bei der Schriftform gegenüber der 
mündlichen Form pro Betrieb zu. Dem-
gegenüber bestehen kaum Unterschiede 
in der durchschnittlichen Anzahl an Zu-
sagen unter den Betrieben, welche ihren 
Pakt anlässlich der Wirtschaftskrise neu 
abgeschlossen oder verändert haben.

4.3 Nicht eingehaltene  
Arbeitgeberzusagen 

In knapp einem Viertel (24 %) aller Bünd-
nisbetriebe haben die Arbeitgeber Ele-
mente ihrer Zusagen nicht eingehalten. 
In 5 % der Fälle kam es zu einem Bruch 
aller Zusagen. Diese Befunde lassen sich in 
Ermangelung von Vergleichswerten schwer 
bewerten. Zumindest muss der Gesamt-
anteil von 29 %, der hier als „Bruch einer 
Arbeitgeberzusage“ bezeichnet wird, durch 
den Umstand relativiert werden, dass ei-
nerseits bereits eine beliebige nicht erfüllte 
Zusage als Nichteinhaltung gewertet wird. 
Andererseits war bei einem Teil der Ver-
einbarungen zum Befragungszeitpunkt 
deren Laufzeit noch nicht beendet, sodass 
sich noch nicht das definitive Ausmaß der 
Verstöße beziffern lässt. 

In Westdeutschland haben die Arbeit-
geber etwas häufiger (30 %) ihre Zusagen 
nicht erfüllt als in Ostdeutschland (25 %). 
Ein Zusammenhang nach Betriebsgrö-
ßenklassen zeichnet sich in der bivariaten 
Verteilung ab. Im kleinsten Segment von 
20 – 49 Beschäftigten geben die Betriebs-
räte in 28 % der Fälle Verstöße an, bei den 
Betrieben mit über 2.000 Beschäftigen 
in 32 %. In den Segmenten dazwischen  
streuen die Anteile erratisch zwischen die-
sen Werten. Auch zwischen den Branchen 
streuen die Werte; die Kredit- und Ver-
sicherungswirtschaft stellt mit lediglich 
14 % gebrochenen Arbeitgeberzusagen 
einen Ausreißer nach unten dar.

5 
Multivariate Analyse

Im Folgenden untersuchen wir, welche Fak-
toren die Wahrscheinlichkeit beeinflussen, 
dass Bündniszusagen der Arbeitgeber nicht 
eingehalten werden. Wir schätzen hierzu 
zwei logistische Regressionsmodelle. Bei-
de Modelle haben die dichotom kodier-
te Information zur abhängigen Variable, 
ob beschäftigungsrelevante Zusagen des 
Betriebs eingehalten wurden.8 Das erste 
Modell umfasst alle Bündnisbetriebe, das 

7	 Beim Vergleich dieser Anteilswerte ist zu beachten, 
dass nicht für alle Betriebe alle Beschäftigungs-
sicherungsmaßnahmen und Zusagen in Betracht 
kommen. Z.B. werden nur Ausbildungsbetriebe 
die Übernahme der Ausgebildeten vereinbaren.

8	 Dem Fall des arbeitgeberseitigen Wortbruchs folgt 
jedoch nicht zwingend der Bruch des gesamten 
betrieblichen Regelungspakets. 

Tabelle 2: Arbeitgeberzusagen in Betrieblichen Bündnissen für Arbeit – in % – 
Betriebe mit Bündnissen für Arbeit

(n = 1076)

davon nur mündliche 
Arbeitgeberzusage

(n = 662)

davon schriftliche 
Arbeitgeberzusage und 

krisenbetroffen
(n = 414) 

von diesen 414 
verändert oder neu 

geschlossen in Krise 
(n = 149)

Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen 49,4 38,9 72,4 76,4
Erhalt der gegenwärtigen Belegschaftsstärke 67,1 64,6 72,6 73,6
Erhalt von Ausbildungskapazitäten 54,4 51,2 61,3 58,6
Erhalt des Standorts 77,0 75,3 80,7 80,0
Garantie von Produktlinien 29,6 28,0 33,2 31,0
Verzicht auf Outsourcing 26,0 22,2 34,2 43,6
Neueinstellungen 28,7 27,3 31,9 23,6 
Übernahme von Auszubildenden 43,4 39,5 52,0 49,1
Investitionen am Standort 53,5 53,4 53,7 46,1
sonstige Zusagen   9,9   7,5 15,0 15,1
Mehrfachnennung war möglich, Ergebnisse gewichtet. 

Quelle: WSI-Betriebsrätebefragung 2009.
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Tabelle 3: Einflussfaktoren auf die Stabilität Betrieblicher Bündnisse für Arbeit – logistische Regressionen1

Erklärende Variablen Logistische Regression 1:  
Alle Betriebe mit  

Arbeitgeberzusagen

Logistische Regression 2: Alle Krisenbetriebe mit 
schriftlichen Vereinbarung(en) zur Beschäftigungs­

sicherung und Arbeitgeberzusagen

b-Koeffizienten b-Koeffizienten
Gesamtbeschäftigte inklusive Leiharbeit –0,000**

(0,000)
–0,001*
(0,000)

Branche: Grundstoffe und Produktionsgüter –0,583*
(0,263)

–0,343
(0,544)

Investitions- und Gebrauchsgüter 0,023
(0,234)

0,540
(0,540)

Verbrauchsgüter –0,115
(0,255)

–0,252
(0,657)

Baugewerbe –0,211
(0,358)

–0,946
(0,991)

Verkehr und Nachrichten
Referenz: sonstige Dienstleistungen

0,275
(0,320)

–0,946
(0,831)

1. Betrieb ist nur von Wirtschaftskrise betroffen –0,095
(0,208)

–0,853
(0,595)

2. nur von sonstiger Krise betroffen 0,263
(0,306)

3. von Wirtschaftskrise und sonstiger Krise betroffen
Referenz Modell 1: nicht betroffen; Referenz Modell 2: nur von 
sonstiger Krise betroffen

0,455+
(0,256)

–0,509
(0,646)

Form der Vereinbarung: nur mündliche Arbeitgeberzusage
Referenz: schriftliche Absprache (Betriebsvereinbarung, 
Regelungsabrede, tarifliche Regelung)

0,169
(0,182)

Beziehung Arbeitgeber – Betriebsrat: Behinderung Mitwirkung des 
BR durch AG: häufig

0,525*
(0,245)

1,407*
(0,562)

Behinderung Mitwirkung des BR durch AG: nie
Referenz: Behinderung Mitwirkung des BR durch AG: manchmal

–0,811**
(0,172)

–0,722+
(0,396)

Zusagen des Arbeitgebers: 
1. Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen

–0,405*
(0,174)

0,073
(0,473)

2. Erhalt der gegenwärtigen Belegschaftsstärke –0,472**
(0,170)

–0,071
(0,398)

4. Erhalt des Standorts / Garantie von Produktlinien 0,039
(0,196)

1,034+
(0,577)

Geplante und umgesetzte Maßnahmen zur 
Beschäftigungssicherung: 
1. Abstriche beim Entgelt

0,623**
(0,178)

0,141
(0,386)

6. Personelle und organisatorische Maßnahmen 0,273+
(0,164)

0,623
(0,388)

schriftliche Vereinbarung anlässlich der Krise nicht abgeschlossen 
oder verändert

–0,252
(0,372)

Form der schriftlichen Vereinbarung: Betriebsvereinbarung –0,028
(0,434)

Form: Tarifvertrag 0,988*
(0,471)

Form: sonstige Vereinbarung / Regelungsabrede 0,260
(0,488)

Notfallklausel vorhanden und genutzt? 
1. vorhanden & genutzt

1,643*
(0,638)

2. vorhanden aber nicht genutzt
Referenz: 3. nicht vorhanden

0,252
(0,405)

Statement 1: AG und BR mussten jeweils einen „fairen“ Preis für 
die Vereinbarung bezahlen. (Trifft zu)

–0,861+
(0,439)

Statement 2: Diese Vereinbarung ist von der Belegschaft zu teuer 
erkauft worden. (Trifft zu)

0,377
(0,482)

Konstante –0,683+
(0,355)

–1,025
(1,077)

Betriebe (n) 1.016 291
chi² 125,981** 77,754**
bic 1238,921 442,908
Pseudo-R² (McFadden) 0,11 0,25

1 Die abhängige Variable nimmt den Wert 1 an, wenn Zusagen des Arbeitgebers 2009 oder 2010 teilweise oder gänzlich nicht eingehalten wurden, sonst den Wert 0. Die erklärenden Variablen 
sind bis auf Betriebsgröße dichotom kodiert. Arbeitgeberzusagen, geplante und umgesetzte Maßnahmen sowie Form der schriftlichen Vereinbarung sind Mehrfachnennungen. 
Weitere nicht ausgewiesene erklärende Variablen sind in den Modellen aufgenommen. Keine davon ist auf dem 5-%-Niveau signifikant, einige jedoch auf einem 10-%-Niveau: Betrieb tarifge-
bunden (nur Modell 1); Lage des Betriebs in Ostdeutschland; Betrieb ist mittel oder stark exportabhängig gegenüber nicht oder nur leicht exportabhängig; Information zum Zustimmungserfor-
dernis der Gewerkschaften: 1. nein 2. nein, da kein Tarifvertrag gegenüber Referenz: 3. ja, Zustimmungserfordernis vorhanden (nur Modell 2).
Weitere Arbeitgeberzusagen: Erhalt von Ausbildungskapazitäten/Übernahme, Neueinstellungen, Investitionen am Standort. 
Weitere Maßnahmen zur Beschäftigungssicherung: Kurzarbeit, Abbau Arbeitszeitkonten/Aufbau Zeitschulden, Veränderung sonstige Arbeitszeit, Regelungen zur Urlaubsnahme, Einschnitte bei 
betrieblichen Sozialleistungen.
B-Koeffizienten sind logarithmierte Wahrscheinlichkeitsänderungen auf den Eintritt der abhängigen Variable unter Kontrolle der restlichen unabhängigen Variablen. In Klammer wird der  
Standardfehler ausgewiesen. Die Sterne markieren das Signifikanzniveau (+ p < 0,10; * p < 0,05; ** p < 0,01).

Quelle: WSI-Betriebsrätebefragung 2009. 
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zweite nur Betriebe mit schriftlichen Ver-
einbarungen, sofern sie von einer Krise 
betroffen sind (Tabelle 3). Beide Modelle 
zeigen sich als mäßig aussagekräftig. In-
terpretiert man McFaddens Pseudo-R² als 
Anteil der erklärten Varianz, so läge dieser 
im ersten Modell bei rund 11 % und im 
zweiten bei 25 %. Die Interpretation die-
ser Gütemaße wird jedoch, besonders im 
zweiten Modell, durch die überschaubare 
Fallzahl bei einer hohen Zahl erklärender 
Variablen eingeschränkt.

5.1 Betriebliche Arbeits­
beziehungen

Vor allem die Beziehung zwischen Arbeit-
geber und Betriebsrat übt einen signifikan-
ten Effekt auf die (logarithmierte) Wahr-
scheinlichkeit aus, dass der Arbeitgeber 
Zusagen eines betrieblichen Bündnisses 
nicht einhält. Wird der Betriebsrat nach 
eigener Einschätzung häufig durch den Ar-
beitgeber behindert und kann somit, wie 
in Hypothese 1 ausgeführt, das Verhältnis 
als wenig vertrauensvoll charakterisiert 
werden, erhöht sich in beiden Modellen 
signifikant die Wahrscheinlichkeit, dass 
der Arbeitgeber seine Zusagen verletzt. 
Umgekehrt verringert sich diese Wahr-
scheinlichkeit in beiden Modellen signifi-
kant (in einem Modell jedoch nur auf dem 
10-%-Niveau), wenn die Mitwirkung des 
Betriebsrates nie durch den Arbeitgeber 
behindert wird. Eine konflikthafte Be
ziehung zwischen Arbeitgeber und Be-
triebsrat zeigt in unserem Modell den 
stärksten Einfluss auf die Verlässlichkeit 
der gemachten Zusagen zur Beschäfti-
gungssicherung.

Die Schätzwerte des zweiten Modells, 
das alle krisenbetroffenen Betriebe mit 
schriftlichen Vereinbarungen umfasst, be-
kräftigen diesen Zusammenhang. Es zeigt 
sich, dass Bündnisse, die vom Betriebsrat 
als ausgewogen eingeschätzt werden, da 
beide Betriebsparteien „einen fairen Preis 
für die Vereinbarung bezahlen“ mussten, 
die Wahrscheinlichkeit eines Verstoßes 
(Hypothese 2) senken. Die Symmetrie der 
getauschten Inhalte wirkt sich – wenn-
gleich hier nur auf dem 10-%-Niveau sig
nifikant – positiv auf die Verlässlichkeit 
des BBA aus. 

5.2 Inhalte 

Im ersten Modell, das alle Bündnisbetriebe 
umfasst, sind ferner bei den Inhalten der 

Vereinbarungen signifikante Einflüsse auf 
die Zusagebeständigkeit zu beobachten. 
So korrelieren die Zusagen der Arbeit-
geber, betriebsbedingte Kündigungen 
auszuschließen und die gegenwärtige 
Belegschaftsstärke zu erhalten, negativ 
mit dem arbeitgeberseitigen Bruch der 
Zusage. Die in Hypothese 3 in Abschnitt 2 
dargelegten Überlegungen lassen sich so-
mit nicht bestätigen. Dieses Ergebnis lässt 
sich dahingehend interpretieren, dass der 
Betriebsrat bei diesen Regelungsinhalten 
über vergleichsweise weitreichende Mitbe-
stimmungsmöglichkeiten verfügt und die 
Betriebe bei Nichteinhaltung der Zusagen 
Konflikte fürchten müssen. Bei Entlassun-
gen ist die Zustimmung des Betriebsrats 
einzuholen. Zudem ist der Verzicht auf 
betriebsbedingte Kündigungen gegenüber 
den anderen Arbeitgeberzusagen auch in-
dividualrechtlich einklagbar.

Wenn die Beschäftigten Abstri-
che beim Entgelt hinnehmen, steigt die 
Wahrscheinlichkeit, dass Arbeitgeber 
ihre Zusagen nicht einhalten. Vermut-
lich dürften solche Vereinbarungen mit 
derartigen Einschnitten nur in betriebli-
chen Situationen mit besonders prekärer 
Wirtschaftslage oder konfliktären oder 
asymmetrischen Beziehungen zwischen 
den Betriebsparteien durchzusetzen sein. 
Diese drei Aspekte, die Krisenbetroffen-
heit, die Behinderung von Mitwirkungs-
rechten und die Asymmetrie des Tauschs, 
konnten wir direkt prüfen. So haben wir 
oben gezeigt, dass das Verhältnis zwi-
schen den Betriebsparteien und die Ein-
schätzung über die Gleichwertigkeit des 
Tauschs einen signifikanten Einfluss auf 
die Zusagebeständigkeit ausüben.  

5.3 Ausgangslage und Kontext­
bedingungen

Weder für die Krisenbetroffenheit noch 
für die Schriftform lassen die Schätzwerte 
entgegen unseren Annahmen einen signifi-
kanten Effekt erkennen. Lediglich für den 
Fall, dass Betriebe sowohl von der Wirt-
schaftskrise als auch einer sonstigen be-
trieblichen Krise betroffen sind, deutet sich 
eine höhere Wahrscheinlichkeit an, dass 
Arbeitgeberzusagen nicht eingehalten wer-
den (Hypothese 4). Der entsprechende Ko-
effizient ist jedoch nur auf dem 10-%-Ni-
veau signifikant, was die Sicherheit der 
Aussage einschränkt. Im zweiten Modell 
mit den Betrieben mit nur schriftlichen 
Vereinbarungen untersuchen wir zudem, 

ob diese anlässlich der Krise abgeschlos-
sen oder verändert wurden (Hypothese 5). 
Auch hier lässt sich kein Zusammenhang 
zur Krisensituation ermitteln.9

In Modell 2 bestätigt sich der in Hypo-
these 6 beschriebene Zusammenhang, dass 
das Vorhandensein einer Notfallklausel 
die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die-
se genutzt wird und somit im Verlauf der 
Wirtschaftskrise häufiger arbeitgeberseiti-
ge Zusagen nicht erfüllt wurden.

Nicht bestätigen lassen sich unsere 
Erwartungen über den Einfluss der Form 
der Vereinbarung, ob schriftlich oder 
mündlich (Hypothese 8). Es zeigt sich im 
Vergleich der beiden Modelle, dass die 
Zusammenhänge in der Gruppe der nur 
schriftlichen Krisenbündnisbetriebe weit-
gehend mit denen im ersten Modell über-
einstimmen. Lediglich im zweiten Modell, 
in der Gruppe der Betriebe mit nur schrift-
lichen Vereinbarungen, bestätigt sich der 
von uns in Hypothese 9 unterstellte Zusam-
menhang. Zusagen werden seltener einge-
halten, wenn die Vereinbarung in Form 
eines Tarifvertrages geschlossen wurde.

Einen signifikanten Einfluss auf die 
Bündnisstabilität üben die Betriebsgröße 
und der Brancheneffekt aus. In größeren 
Betrieben sinkt die Wahrscheinlichkeit des 
Verstoßes. Das erste Modell liefert für das 
Grundstoff- und Produktionsgütergewer-
be einen negativen Effekt auf die Wahr-
scheinlichkeit, dass Arbeitgeberzusagen 
geringeren Bestand haben.

Betrachtet man nun die restlichen er-
klärenden Variablen, so trägt deren Mehr-
heit nicht zur Erklärung des arbeitgeber-
seitigen Zusagenbruchs bei. Weder die 
Exportabhängigkeit noch die geografische 
Lage, die Anbindung an den Flächentarif-
vertrag oder das Zustimmungserfordernis 
der zuständigen Gewerkschaft (Hypothe-
se 7) zeigen einen Effekt. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass vor allem die Beziehungen zwischen 
Arbeitgeber und Betriebsrat in beiden Mo-
dellen einen entscheidenden Erklärungs-
anteil für die Stabilität von BBA haben. 

9	 Die Krisenbetroffenheit der Betriebe wurde von 
uns in hier nicht vorgestellten Regressionsmo-
dellen ebenfalls mit anderen Indikatoren wie der 
Auftrags- und Umsatzlage überprüft. Auch hier 
zeigte sich das gleiche Bild.
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6
Fazit

Während der jüngsten Wirtschaftskrise 
haben betriebliche Bündnisse für Arbeit 
rasant zugenommen. Unsere Untersu-
chung macht deutlich, dass in einem nicht 
unerheblichen Anteil dieser Bündnisse 
arbeitgeberseitige Zusagen zur Beschäfti-
gungssicherung nicht oder teilweise nicht 
eingehalten wurden.10 In Anbetracht der 
Tatsache, dass bei einem Beschäftigungs-
bündnis die Arbeitnehmer immer in Vor-
leistung treten, verweist dieser Befund auf 
eine strukturelle Asymmetrie der Verein-
barungen. Für zukünftige Vereinbarungen 
wird deshalb zu klären sein, ob und wie 
sich Regressansprüche der Beschäftigten 
bei Nichteinhaltung der Arbeitgeberzusa-
gen sichern lassen.

Überraschenderweise konnten wir je-
doch keinen Zusammenhang zwischen der 
arbeitgeberseitigen Einhaltung gemachter 

Zusagen und der Wirtschaftskrise feststel-
len. Die Wahrscheinlichkeit, dass Zusagen 
gebrochen werden, unterscheidet sich nicht 
zwischen den bereits vor und den während 
der Krise abgeschlossenen Vereinbarun-
gen. Insofern zeigt sich bei den Beschäf-
tigungsbündnissen eine überraschende 
Stabilität gegenüber äußeren Einflüssen. 

Eine Rolle für die Stabilität der Bünd-
nisse haben die betrieblichen Arbeitsbe-
ziehungen. Ein gutes Verhältnis zwischen 
den Betriebsparteien erhöht die Bestän-
digkeit der Arbeitgeberzusagen. Im Um-
kehrschluss dürfte es für das Vertrauen 
des Betriebsrats in das Management nicht 
unbedeutsam sein, inwieweit die getroffe-
nen Vereinbarungen vom Arbeitgeber auch 
eingehalten werden, wie Nienhüser und 
Hoßfeld (2010a, 2010b) zeigen. Dieser Zu-
sammenhang steht im Einklang mit dem 
Befund, dass unter den Bedingungen beid-
seitig professionalisierter Arbeitsbeziehun-
gen in Großbetrieben ein hohes Maß an 
sozialpartnerschaftlicher Kooperation und 
Co-Management besteht (Rehder 2003). 

Machte Rehder (2006) die im Co-
Management drohende Gefahr eines Le-
gitimationsdefizits im Verhältnis des Be-
triebsrats gegenüber den Beschäftigten aus, 
so zeigt unsere Analyse, dass sich betrieb-
liche Bündnisse auch unter erschwerten 
Bedingungen bewährten. Sie konnten ihre 
Schutzwirkung für die Beschäftigten vor 
allem dann entfalten, wenn das Verhält-
nis zwischen den Betriebsparteien als kon-
fliktarm anzusehen war. Dies muss jedoch 
vor dem Hintergrund gesehen werden, dass 
die generelle Stabilität der Bündnisse als 
durchaus steigerungsfähig eingeschätzt 
werden kann. Immerhin hielt knapp ein 
Drittel der Betriebe die Zusagen zumindest 
partiell nicht ein. 
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10	 Eine Übertragung des Anteils der Betriebe mit 
nicht eingehaltenen Arbeitgeberzusagen auf den 
Anteil der vorzeitig beendeten Bündnisse sollte 
vermieden werden. Bündnisse können trotz nicht 
eingehaltener Arbeitgeberzusagen fortbestehen. 
Zudem wurden die Bündnisse innerhalb ihrer Lauf-
zeit erfasst, daher besteht die Möglichkeit weite-
rer Brüche in der Zukunft. 

https://doi.org/10.5771/0342-300X-2011-2-51 - Generiert durch IP 216.73.216.57, am 07.03.2026, 19:38:41. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0342-300X-2011-2-51

